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Einladung
zur Sitzung der Gemeindevertretung Schwielowsee

Sehr geehrte BürgerInnen,

ich lade Sie zur Sitzung der Gemeindevertretung am

Mittwoch, den 30.04.2014, 19:00 Uhr,
in das Rathaus Ferch, Erdgeschoss, großer Sitzungssaal,

Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee,

ein.

Die Tagesordnung der Sitzung wird in den öffentlichen Bekanntmachungskästen der Gemeinde Schwielowsee rechtzeitig veröffentlicht.
Schwielowsee, OT Caputh, Straße der Einheit 3
Schwielowsee, OT Ferch, Beelitzer Straße (neben dem Kossätenhaus)
Schwielowsee, OT Geltow, Caputher Chaussee 3
Schwielowsee, OT Geltow, GTWildpark-West, Marktplatz.

gez.: R. Büchner
Vorsitzender der Gemeindevertretung
der Gemeinde Schwielowsee
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Amtliche Bekanntmachung
der Gemeinde Schwielowsee

Bekanntmachung der Gemeinde Schwielowsee über das Recht
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung eines
Wahlscheines für die Wahl des Kreistages, der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Schwielowsee sowie der Ortsbeiräte der Orts-
teile Caputh, Ferch und Geltow am 25. Mai 2014

1. Das Wählerverzeichnis zu den oben genannten Wahlen wird in
der Zeit von 05.05.14 bis 09.05.14 im Rathaus, Bürgerservice,
Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee während der Öffnungszeiten:

Montag: 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: nach Vereinbarung
Donnerstag: 09:00 – 12:0 Uhr

gemäß § 23 Abs. 3 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz zur
Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Bürger hat das Recht, während der Offenlegungszeit die Rich-
tigkeit seiner im Wählerverzeichnis eingetragenen personenbezoge-
nen Daten zu überprüfen sowie das Wählerverzeichnis einzusehen,
sofern er ein berechtigtes Interesse geltend macht.
Bei einer im Melderegister gespeicherten Auskunftssperre (§ 32 b
Abs. 1 des Brandenburgischen Meldegesetzes) liegt ein berechtigtes
Interesse im Sinne des § 23 Abs. 3 Satz 1 des Brandenburgischen
Kommunalwahlgesetzes nur vor, wenn das Interesse des Antragstel-
lers an der Einsichtnahme das Interesse der betroffenen Person an der
Verweigerung der Einsichtnahme überwiegt.

Wählen kann nur, wer imWählerverzeichnis steht
oder einenWahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann spätestens bis 09.05.2014 12:00 Uhr bei der Wahlbehörde
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift einen Antrag auf
Berichtigung des Wählerverzeichnisses (Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis) stellen. Eine wahlberechtigte Person mit Haupt- und
Nebenwohnung im Sinne des Brandenburgischen Meldegesetzes wird
in das Wählerverzeichnis des Wahlbezirkes eingetragen, in dem sie
am 20.04.2014 mit Hauptwohnung angemeldet ist.
Eine wahlberechtigte Person, deren Hauptwohnung außerhalb des
Wahlgebietes liegt, wird am Ort der Nebenwohnung auf Antrag in das
Wählerverzeichnis eingetragen, wenn sie hier einen ständigen Wohn-
sitz im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches hat.
Eine wahlberechtigte Person, die am 20.04.2014 bei keiner Meldebe-
hörde des Landes angemeldet ist, wird von Amts wegen in das Wäh-
lerverzeichnis des Wahlbezirks eingetragen, für den sie sich vor
Abschluss des Wählerverzeichnisses angemeldet hat.
Ein wahlberechtigter Unionsbürger, der nicht der Meldepflicht unter-
liegt, wird auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Der
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich oder
als Erklärung zur Niederschrift bis spätestens 09.05.2014 bei der
Wahlbehörde Gemeinde Schwielowsee, Potsdamer Platz 9 während
der Dienststunden zu stellen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis zum 04.05.2014 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keineWahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, sein Wahlrecht nicht
ausüben zu können.

4. Bei den Wahlen zum Kreistag und zur Gemeindevertretung
sowie des jeweiligen Ortsbeirates können Wahlberechtigte an der
Wahl durch Stimmabgabe in einem Wahlraum des Wahlkreises teil-
nehmen, für den der jeweilige Wahlschein gilt.

5. Einen Wahlschein auf Antrag erhält:
5.1 die in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte
Person,

5.2 die nicht in dasWählerverzeichnis eingetragenewahlberech-
tigte Person,

- wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die
Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses
nach § 23 Abs. 3 Satz 2 BbgKWahlG versäumt hat.

- wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf
der Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnis-
ses nach § 23 Abs. 3 Satz 2 BbgKWahlG entstanden ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 23.05.2014, 18:00 Uhr bei der Wahlbe-
hörde, Gemeinde Schwielowsee, Potsdamer Platz 9 mündlich oder
schriftlich beantragt werden. Die Schriftform wird auch durch Tele-
gramm, Fernschreiben, E-Mai oder durch sonstige dokumentierbare
Übermittlung in elektronischer Form gewahrt, wenn der Antrag auch
den Tag der Geburt der antragstellenden Person enthält. Eine fern-
mündliche Antragstellung ist unzulässig.
Im Falle nachweislicher plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen
des Wahllokales nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei-
ten möglich macht, kann derAntrag noch bis zumWahltag, 15:00 Uhr
gestellt werden.
Nicht in dasWählerverzeichnis eingetrageneWahlberechtigte können
aus den vorstehend unter Nr. 5.2 angegebenen Gründen den Antrag
auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zumWahltage, 15:00 Uhr,
stellen.
Werden Anträge für andere gestellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht die Berechtigung nachgewiesen werden.

6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlbe-
rechtigte vor einemWahlvorstand wählen will, so erhält er:
6.1 einen amtlich verbundenen Wahlschein für die Wahl zum
Kreistag Potsdam-Mittelmark und für die Wahl zur Gemein-
devertretung der Gemeinde Schwielowsee, dieser ist gleich-
zeitig für die Bewohner der Ortsteile gültig für die Wahl ihres
Ortsbeirates

6.2 je einen amtlichen Stimmzettel für die Wahl des Kreistages
Potsdam-Mittelmark, für die Wahl zur Gemeindevertretung
der Gemeinde Schwielowsee und für die Bewohner der Orts-
teile für die Wahl ihres Ortsbeirates

6.3 einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die verbundenen
Wahlen

6.4 einen amtlichenWahlbriefumschlag, mit der Anschrift, an die
der Wahlbrief zurückzusenden ist, und

6.5 ein Merkblatt für diese Briefwahl.

Die wahlberechtigte Person kann diese Unterlagen nachträglich, bis
spätestens am Wahltage, 15:00 Uhr gegen Vorlage des Wahlscheines
abholen.
Bei der Briefwahl übersendet die wahlberechtigte Person den Wahl-
brief durch die Post rechtzeitig an die zuständige, auf demWahlbrief-
umschlag angegebenen Wahlbehörde; der Wahlbrief kann dort auch
abgegeben werden (spätester Termin: Wahltag, 18:00 Uhr).
DerWahlbriefumschlag ist von der Gemeinde freizumachen; dies ent-
fällt, wenn die wahlberechtigte Person bei persönlicher Abholung der
Briefwahlunterlagen nach § 60 Abs. 7 der Brandenburgischen Kom-
munalwahlverordnung die Briefwahl an Ort und Stelle ausübt oder die
Briefwahlunterlagen an einen außerhalb der Bundesrepublik liegen-
den Ort übersandt werden.

Schwielowsee, den 16.04.2014

gez.: K. Hoppe
Bürgermeisterin der
Gemeinde Schwielowsee
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Wahlbekanntmachung derWahlbehörde
(§ 42 BbgKWahlV)

Für die verbundene Kommunalwahl 2014
am 25.05.2014

in der Gemeinde Schwielowsee

DieWahlzeit dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr

1. Das Wahlgebiet der Gemeinde Schwielowsee ist lt. Beschluss der
Gemeindevertretung vom 11.12.2013 in folgende Wahlkreise mit
ihren Wahlgebieten eingeteilt:

Wahlkreis Caputh
Wahlbezirk 1201 – Straße der Einheit 3, Bürgerhaus
Wahlbezirk 1202 – Friedrich-Ebert-Straße 10,

Hortgebäude - barrierefrei -
Wahlbezirk 1203 – Straße der Einheit 86 a,

Gebäude Kindertagesstätte - barrierefrei -

Wahlkreis Ferch
Wahlbezirk 1204 – Potsdamer Platz 9, Rathaus - barrierefrei -
Wahlbezirk 1205 – Glindower Weg, Sportlerheim - barrierefrei -

Wahlkreis Geltow
Wahlbezirk 1206 – Hauffstraße 33, Grundschule
Wahlbezirk 1207 – Hauffstraße 33, Grundschule
Wahlbezirk 1208 – Zum Birkengrund 7 a, Gebäude Bürgerclub

Zum Briefwahllokal wird das Rathaus Ferch, Potsdamer Platz 9,
Zimmer E01 (Bürgerservice), bestimmt.

2. Es finden gleichzeitig mehrere Vertretungswahlen statt, daher hat
jede wahlberechtigte Person für jede Wahl für die sie wahlberechtigt
ist, drei Stimmen. Das heißt, jede wahlberechtigte Person hat bei der
Wahl zum Kreistag, der Wahl zur Gemeindevertretung und der
Wahl zum jeweiligen Ortsbeirat jeweils drei Stimmen pro Stimm-
zettel.

3. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal
bereitgehalten. Sie enthalten die imWahlgebiet oder, wenn das Wahl-
gebiet in mehrere Wahlkreise eingeteilt ist, die im betreffendenWahl-
kreis zugelassenen Wahlvorschläge.

4. Bei derWahl zumKreistag, derWahl zur Gemeindevertretung
und derWahl zum jeweiligen Ortsbeiratmuss die wählende Person
die Bewerber/innen, denen sie ihre Stimmen geben will, durch
Ankreuzen zweifelsfrei kennzeichnen.
Sie kann
a) einem/einer Bewerber/in bis zu drei Stimmen geben,
b) ihre Stimmen auch verschiedenen Bewerberinnen/Bewerbern
eines Wahlvorschlags geben, ohne an die Reihenfolge inner-
halb des Wahlvorschlags gebunden zu sein - jedoch nicht
mehr als drei Stimmen sonst ist der Stimmzettel ungültig,

c) ihre Stimmen Bewerberinnen/Bewerbern verschiedenerWahl-
vorschläge geben - jedoch nicht mehr als drei Stimmen sonst
ist der Stimmzettel ungültig.

5. Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvorstands
über ihre Person auszuweisen.

6. Die wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann
ihre Stimme oder Stimmen nur in dem für sie zuständigen Wahllokal
abgeben.

7. Eine wahlberechtigte Person, die einen Wahlschein besitzt, kann
im Falle verbundener Kreis- und Gemeinde- und Ortsbeiratswah-
len und der Ausgabe einheitlicher Wahlscheine, die auch für die
Kreistagswahl gelten an den Wahlen, für die der Wahlschein gilt:

- durch Stimmabgabe in einem der Wahlbezirke, die zu dem
Wahlkreis für die Wahl zur Vertretung der Gemeinde und zu
dem Wahlkreis für die Kreistagswahl sowie, wenn der Wahl-
schein auch für eine Ortsteilwahl gilt, zu dem Ortsteil gehö-
ren, oder

- durch Briefwahl
teilnehmen.

8. Die Briefwahl wird wie folgt ausgeübt:
a) Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich und
unbeobachtet ihren Stimmzettel - finden gleichzeitig mehrere
Wahlen statt, die Stimmzettel der Wahlen, für die sie wahlbe-
rechtigt ist.

b) Die wahlberechtigte Person legt den oder die Stimmzettel
unbeobachtet in den amtlichenWahlumschlag und verschließt
diesen.

c) Die wahlberechtigte Person unterschreibt unter Angabe des
Ortes und des Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte
„Versicherung an Eides statt“ zur Briefwahl.

d) Die wahlberechtigte Person legt den verschlossenenWahlum-
schlag und den unterschriebenenWahlschein in den amtlichen
Wahlbriefumschlag.

e) Die wahlberechtigte Person verschließt den Wahlbriefum-
schlag.

f) Die wahlberechtigte Person übersendet den Wahlbrief an die
zuständige, auf demWahlbriefumschlag angegebene Stelle so
rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis
18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben
werden.

Bei verbundenen Gemeindewahlen benutzt die wahlberechtigte Per-
son für alle Wahlen nur einen Wahlumschlag und nur einen Wahl-
briefumschlag. Dies gilt auch für sonstige verbundeneWahlen, für die
die wahlberechtigte Person einen einheitlichen Wahlschein erhalten
hat.

Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung
nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen, kann sich
der Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) bedienen. Die
Hilfsperson hat durch Unterschreiben der Versicherung an Eides statt
zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem
Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat.

Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die
Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so soll sie die Gelegen-
heit haben, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.

9. Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal Zutritt,
soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

10. Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird bestraft, wer
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einerWahl herbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht.

11. Ein Abdruck der Wahlbekanntmachung ist vor Beginn der Wahl-
handlung am oder im Eingang des Gebäudes, in dem sich dasWahllo-
kal befindet, anzubringen. Dem Abdruck ist der für den Wahlbezirk
maßgebende Stimmzettel beizufügen, bei verbundenen Wahlen je ein
Stimmzettel für jede Wahl. Diese Stimmzettel müssen durch Auf-
druck oder Überschrift deutlich als Muster gekennzeichnet sein.

Schwielowsee, den 16.04.2014

gez.: K. Hoppe
Bürgermeisterin der
Gemeinde Schwielowsee
Wahlbehörde



5
Amtsblatt Nr. 0716. April 2014



6
Amtsblatt Nr. 07 16. April 2014



7
Amtsblatt Nr. 0716. April 2014



8
Amtsblatt Nr. 07 16. April 2014



9
Amtsblatt Nr. 0716. April 2014



10
Amtsblatt Nr. 07 16. April 2014



11
Amtsblatt Nr. 0716. April 2014



12
Amtsblatt Nr. 07 16. April 2014
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IMPRESSUM AMTSBLATT

Herausgeber: Gemeinde Schwielowsee
Die Bürgermeisterin

OT Ferch, Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee
Telefon: (033209) 769 0

Das Amtsblatt der Gemeinde Schwielowsee erscheint nach Bedarf. Es wird
zusammen mit der Heimatzeitung der Gemeinde Schwielowsee „Der Havel-
bote“ kostenlos in alle Haushalte von Caputh, Ferch und Geltow verteilt. Die
Heimatzeitung der Gemeinde Schwielowsee „Der Havelbote“ sowie das dort
einliegende Amtsblatt der Gemeinde Schwielowsee können auch im Büro
des Schwielowsee-Tourismus e.V., Str. der Einheit 3, 14548 Schwielowsee,
OT Caputh, oder bei der Poststelle in der Str. der Einheit 40, 14548 Schwie-
lowsee, OT Caputh, entgegengenommen werden. Das Amtsblatt der
Gemeinde Schwielowsee ist zusätzlich auf der Internetseite der Gemeinde
Schwielowsee: www.schwielowsee.de veröffentlicht.

Verleger: Schwielowsee Tourismus e.V.
OT Caputh, Straße der Einheit 3, 14548 Schwielowsee

Telefon: (033209) 7 08 86


